
Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Sió-Eckes Kft.

Beklagte: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve (Zentrale Behörde des Amtes für Landwirtschaft und Ent-
wicklung des ländlichen Raums)

Vorlagefragen

1. Kann Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des
Rates (1) dahin ausgelegt werden, dass nach Anhang I die
Produktionsbeihilferegelung außer für mit dem KN-Code
ex 2008 70 61 bezeichnete Pfirsiche in Sirup und/oder
natürlichem Fruchtsaft diese auch für die im Anhang mit
anderen KN-Codes (ex 2008 70 69 usw.) aufgeführten
Erzeugnisse gilt?

2. Fällt der Verarbeiter, der das Erzeugnis mit dem KN-Code
ex 2008 70 92 herstellt, unter die Vorschriften der genann-
ten Verordnung?

3. Kann Art. 2 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1535/2003 (2)
dahin ausgelegt werden, dass die Produkte mit den KN-Codes
ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71,
ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 sowie
ex 2008 70 99 ebenfalls Fertigerzeugnisse im Sinne der Ver-
ordnung sind?

4. Soweit aufgrund der Antwort auf die vorherigen Fragen nur
Pfirsiche im Sinne von Art. 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 2320/89 (3) ein Fertigerzeugnis sind, warum erscheinen
dann in den vorgenannten Rechtsvorschriften die KN-Codes
anderer Erzeugnisse?

5. Können nach den vorgenannten Verordnungen die einzelnen
Erzeugnisse, die während der einzelnen Phasen der Pfirsich-
verarbeitung entstehen und auch eigenständig in den Han-
delsverkehr gebracht werden können (z. B. Mark), als Fertig-
erzeugnisse betrachtet werden?

(1) Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom 28. Oktober 1996
über die gemeinsame Marktorganisation für Verarbeitungserzeugnisse
aus Obst und Gemüse (ABl. L 297, S. 29).

(2) Verordnung (EG) Nr. 1535/2003 der Kommission vom 29. August
2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 2201/96 des Rates hinsichtlich der Beihilferegelung für Verarbei-
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. L 218, S. 14).

(3) Verordnung (EWG) Nr. 2320/89 der Kommission vom 28. Juli 1989
über Qualitätsmindestanforderungen für produktionsbeihilfefähige
Pfirsiche in Sirup und/oder in natürlichem Fruchtsaft (ABl. L 220,
S. 54).

Rechtsmittel, eingelegt am 21. Januar 2009 von der
Französischen Republik gegen das Urteil des Gerichts
erster Instanz (Siebte Kammer) vom 4. Dezember 2008 in
der Rechtssache T-284/08, People's Mojahedin Organiza-

tion of Iran/Rat der Europäischen Union

(Rechtssache C-27/09 P)

(2009/C 82/26)

Verfahrenssprache: Englisch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführerin: Französische Republik (Prozessbevollmäch-
tigte: E. Belliard, G. de Bergues, A.-I. During)

Andere Verfahrensbeteiligte: People's Mojahedin Organization of
Iran, Rat der Europäischen Union, Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften

Anträge

Die Rechtsmittelführerin beantragt,

— das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften vom 4. Dezember 2008 in der Rechtssache
T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Rat, auf-
zuheben;

— den Rechtsstreit endgültig zu entscheiden und die Klage der
PMOI abzuweisen oder die Sache zur Entscheidung an das
Gericht zurückzuverweisen.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Die französische Regierung ist der Meinung, dass das angefoch-
tene Urteil aufgehoben werden müsse. Zum einen habe das
Gericht einen Rechtsfehler begangen, indem es entschieden
habe, dass der Rat beim Erlass des Beschlusses 2008/583/EG (1)
die Verteidigungsrechte der PMOI verletzt habe. Das Gericht
habe dabei nicht den besonderen Umständen beim Erlass dieses
Beschlusses Rechnung getragen. Zum anderen habe das Gericht
einen Rechtsfehler begangen, weil es davon ausgegangen sei,
dass das in Frankereich gegen mutmaßliche Mitglieder der PMOI
eingeleitete Gerichtsverfahren keinen Beschluss im Sinne von
Art. 1 Abs. 4 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP
vom 27. Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus darstelle. Schließlich
habe das Gericht einen Rechtsfehler begangen, indem es ent-
schieden habe, dass es an der Ausübung seiner Kontrolle der
Rechtmäßigkeit des Beschlusses 2008/583/EG gehindert sei und
das Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz verletzt
werde, weil sich der Rat geweigert habe, Punkt 3 Buchst. a eines
der drei Schriftstücke mitzuteilen, die ihm von den französi-
schen Behörden im Zusammenhang mit dem Antrag, die PMOI
in das mit dem Beschluss 2008/583/EG aufgestellte Verzeichnis
aufzunehmen, vorgelegt und dem Gericht aufgrund des
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Beweisbeschlusses vom 26. September 2008 durch den Rat
übermittelt worden seien.

(1) Beschluss des Rates vom 15. Juli 2008 zur Durchführung von Arti-
kel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische,
gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Aufhebung
des Beschlusses 2007/868/EG, ABl. L 188, S. 21.

Klage, eingereicht am 22. Januar 2009 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Portugiesische Republik

(Rechtssache C-30/09)

(2009/C 82/27)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: A. Sipos und P. Guerra e Andrade)

Beklagte: Portugiesische Republik

Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass die Portugiesische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus Art. 11 der Richtlinie 96/82/EG
des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (1)
in der durch die Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 geänder-
ten Fassung verstoßen hat, dass sie für bestimmte Betriebe
keine externen Notfallpläne erstellt hat;

— der Portugiesischen Republik die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Es ergebe sich aus den an die Kommission gerichteten Schreiben
der portugiesischen Verwaltung betreffend diese Materie, dass
keiner der Betriebe, die zur Erstellung eines Notfallplans ver-
pflichtet seien, über einen genehmigten externen Notfallplan im
Sinne der Richtlinie verfüge.

Die Mitgliedstaaten seien nach Art. 11 der Richtlinie 96/92 ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass die Betreiber den zuständigen
Behörden die für die Erstellung externer Notfallpläne erforderli-
chen Informationen zukommen ließen. Die zuständigen Behör-
den müssten diese Notfallpläne erstellen.

Art. 11 Abs. 4 der Richtlinie bestimme, dass die internen und
externen Notfallpläne in Abständen von höchstens drei Jahren
überprüft, erprobt und erforderlichenfalls überarbeitet und auf
den neuesten Stand gebracht werden müssten.

Gemäß den eigenen Angaben der portugiesischen Verwaltung
sei keine dieser Verpflichtungen in Portugal erfüllt worden.

(1) ABl. 1997, L 10, S. 13.

Vorabentscheidungsersuchen des Fővarosi Bíróság
(Ungarn), eingereicht am 26. Januar 2009 — Bolbol

Nawras/Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal

(Rechtssache C-31/09)

(2009/C 82/28)

Verfahrenssprache: Ungarisch

Vorlegendes Gericht

Fővarosi Bíróság

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Bolbol Nawras

Beklagter: Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal

Vorlagefragen

1. Ist bei der Anwendung von Art. 12 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie 2004/83/EG (1) eine Person nur deswegen als unter
dem Schutz und Beistand einer Institution der Vereinten
Nationen stehend zu betrachten, weil sie ein Recht auf den
Beistand oder Schutz hat, oder ist es erforderlich, dass sie tat-
sächlich den Beistand oder Schutz in Anspruch nimmt?

2. Bedeutet der Wegfall des Schutzes oder des Beistands der
Institution bei der Anwendung von Art. 12 Abs. 1 Buchst. a
der Richtlinie 2004/83/EG den Aufenthalt außerhalb des
Tätigkeitsgebiets der Institution, die Abschaffung der Institu-
tion oder den Wegfall der Möglichkeit der Institution, Bei-
stand oder Schutz zu gewähren, oder gegebenenfalls ein
objektives Hindernis, weswegen die dazu berechtigte Person
den Schutz oder den Beistand nicht in Anspruch nehmen
kann?

3. Bedeuten die durch die Richtlinie gewährten Vorteile bei der
Anwendung von Art. 12 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
2004/83/EG die Anerkennung als Flüchtling oder — je nach
Wahl der Mitgliedstaaten — eine der beiden zum Anwen-
dungsbereich der Richtlinie gehörenden Schutzformen (Aner-
kennung als Flüchtling und subsidiärer Schutz) oder gegebe-
nenfalls keine dieser beiden automatisch, sondern nur die
Zugehörigkeit zum persönlichen Anwendungsbereich der
Richtlinie?

(1) Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindest-
normen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die ander-
weitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu
gewährenden Schutzes (ABl. L 304, S. 12).
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